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Rechtssatz

Bei der Au/orderung zum Alkotest handelt es sich um eine Angelegenheit der Verkehrspolizei. Die Handhabung der

Verkehrspolizei auf einer Landesstraße fällt weder nach der aufgrund des §94c StVO erlassenen Verordnung noch nach

§94d StVO in den verkehrspolizeilichen Kompetenzbereiches der Gemeinde, sondern in jenen der

Bezirkshauptmannschaft. Die Au/orderung zum Alkotest hätte daher auf der betre/enden Straße nicht von einem

Organ der Städtischen Sicherheitswache ausgesprochen werden dürfen, sondern nur von einem solchen der

Bundesgendarmerie oder von einem amtsärztlichen Organ. Das Straferkenntnis war daher aufzuheben.

Schlagworte

Aufforderung zum Alkotest, Zuständigkeit

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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